
BVGer D-1491/2024 vom 18. Februar 2025
Bundesverwaltungsgericht, 2025-02-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1491_2024

FR: TAF D-1491/2024 du 18 février 2025

IT: TAF D-1491/2024 del 18 febbraio 2025

Regeste

Asyl und Wegweisung (Mehrfachgesuch)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurtei- lung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel – wie auch vorlie- gend – endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105
AsylG).

E. 1.2
Die Beschwerdeführenden als Verfügungsadressaten zur Beschwer- deführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist
einzutreten (Art. 108 Abs. 6 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.3
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Aus- länderrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Die Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichts entscheiden in der Regel in der Besetzung
mit drei Richterinnen oder Richtern (Spruchkörper; Art. 21 Abs. 1 VGG). Das Gericht kann
– wie vorliegend – auch in solchen Fällen auf einen Schriftenwechsel verzichten (Art. 111a
Abs. 1 AsylG).

E. 4.1
Die Vorinstanz nahm die Eingabe der Beschwerdeführenden vom 21. April 2023 als
Mehrfachgesuch entgegen und stellte fest, die Vorbrin- gen im Mehrfachgesuch vom 21.
April 2023 hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG
nicht stand.

E. 4.1.1
Zur Begründung hält sie vorab in Bezug auf die Behauptung, die all- gemeine Lage der
alevitischen Kurden habe sich weiter drastisch ver- schlechtert, fest, die
Beschwerdeführenden verwiesen auf zahlreiche Be- richte, welche vor dem letzten Urteil



des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juli 2022 datierten. Das Gericht habe sich indes
schon zur Lage der alevitischen Kurden in der Türkei geäussert und auch das politische
Profil des Beschwerdeführers als niederschwellig beurteilt. Das SEM prüfe das
Verfolgungsrisiko im Einzelfall, weshalb es nicht ausreiche, pauschal auf politische
Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zu verweisen;
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notwendig. Mit der Einreichung der Berichte, welche nach dem letzten Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts entstanden seien, hätten die Beschwerdeführen- den indes keinen
effektiven Bezug zu seiner persönlichen Biographie er- stellen können.

E. 4.1.2
Sodann weist das SEM hinsichtlich der vom Beschwerdeführer gel- tend gemachten
Eröffnung eines Strafverfahrens wegen "Durchführung ei- ner
Terrororganisationspropaganda" und der nunmehr seiner Ehefrau und den beiden Kindern
drohenden Reflexverfolgung darauf hin, der einge- reichte Vorführbefehl (Yakalama Emri)
und der Vorführbeschluss (De■i■ik ■■ Karar), beide datiert auf den 6. Januar 2023,
wiesen keine materiellen Inhalte auf, sondern bestünden aus standardisierten Bausteinen
und lies- sen daher keine Rückschlüsse auf ein konkret vorgeworfenes Vergehen zu. Im
Weiteren verfügten alle eingereichten Dokumente über keinerlei ve- rifizierbare
Sicherheitsmerkmale, liessen sich sehr einfach fälschen und hätten daher lediglich einen
geringen Beweiswert. Überdies sei mittlerweile öffentlich bekannt, dass sowohl von
professionellen Fälschern hergestellte als auch von korrupten Justizangestellten produzierte
(und auf UYAP) hochgeladene "echte" Dokumente leicht käuflich erwerbbar seien. Vor
die- sem Hintergrund und aufgrund des geringen Beweiswerts der eingereich- ten
Dokumente könne darauf verzichtet werden zu prüfen, ob diese objek- tive
Fälschungsmerkmale aufwiesen. Die Frage, ob es sich um echte Verfahrensdokumente
handle, könne indes auch angesichts folgender Ausführungen offenbleiben: Gemäss den
vorlie- genden Beweismitteln sei gegen den Beschwerdeführer ein Ermittlungs-/
Untersuchungsverfahren wegen Durchführung einer Terrorpropaganda ge- mäss Art. 7 Abs.
2 des türkischen Antiterrorgesetzes eingeleitet worden. Die Unterlagen zeigten, dass zwar
ein staatsanwaltschaftliches Ermitt- lungs-/Untersuchungsverfahren, jedoch noch kein
Gerichtsverfahren eröff- net worden sei. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen,
dass in der Türkei Ermittlungs-/Untersuchungsverfahren oft in teils hoher Zahl ein- geleitet,
aber häufig auch wieder eingestellt würden. Vor diesem Hinter- grund sei zum jetzigen
Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen/Untersuchun- gen in absehbarer Zeit überhaupt zur
Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung auf einem
flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden. Hinsichtlich des vom
Beschwerdeführer geltend gemachten "Haftbefehls" sei festzuhalten, dass es sich formell
nicht um einen Haftbefehl, sondern
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Zweck es sei, die genannte Person einzuvernehmen und danach wieder freizulas- sen. Nach
der Einschätzung des SEM sei im Rahmen der Vollstreckung eines Vorführbefehls nicht
von einem systematischen Risiko von Miss- handlungen und Folter im Kontext des zur Last
gelegten Straftatbestandes auszugehen, zumal auch im vorliegenden Einzelfall aufgrund der
Akten kein solches Risiko ersichtlich sei. Schliesslich sei zu erwähnen, dass den
eingereichten Dokumenten zum zweiten Ermittlungsverfahren (Untersuchungsbericht der
Polizei F._______ und Schreiben einer Bezirks-Polizeidirektion an das Büro für



Terrorismusermittlungen G._______) nicht zu entnehmen wäre, dass ein Vorführbefehl
erlassen worden sei, weshalb auf diese Dokumente nicht weiter einzugehen sei.

E. 4.1.3
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen gelangt das SEM zum Schluss, dass der
Beschwerdeführer nicht mit erheblicher Wahrscheinlich- keit und in absehbarer Zeit eine
flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei zu befürchten
habe. Es sei deshalb nicht weiter auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachten
politischen Tä- tigkeiten vor seiner Ausreise auszugehen und es erübrigten sich auch Aus-
führungen zur für die Beschwerdeführerin und die beiden Kinder vorge- brachten
Reflexverfolgung. Schliesslich sei auch nicht weiter auf vom Be- schwerdeführer seit dem
letzten Urteil des BVGer vom 22. Juli 2022 veröf- fentlichte Beiträge einzugehen, zumal
die türkischen Behörden bis anhin kein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet hätten.

E. 4.2
In der Beschwerde (S. 8–19) werden einlässlich die Vorbringen im Mehrfachgesuch vom
21. April 2023 sowie die Erwägungen in der ange- fochtenen Verfügung wiederholt und es
wird auf verschiedene online ein- sehbare Berichte betreffend die (politische) Lage in der
Türkei unter Präsi- dent Erdo■an verwiesen. Des Weiteren wird gerügt, bei der Bemerkung
der Vorinstanz, Dokumente seien in der Türkei leicht käuflich erwerbbar, handle es sich um
eine "willkürliche Behauptung ohne jegliche objektive Beweisgrundlage". Mit dieser
Feststellung sowie mit seiner Ablehnung, die eingereichten Beweismittel auf allfällige
objektive Fälschungsmerkmale hin zu untersuchen, habe das SEM die ihm obliegende
Untersuchungspflicht verletzt (vgl. Beschwerde S. 17 f. und S. 20 f.). Im Übrigen würden in
der Türkei in Wirklichkeit nur sehr wenige strafrechtliche Ermittlungen wegen des
Vorwurfs der "Propaganda für eine Terrororganisation" aufgrund von Beiträgen in den
sozialen Medien wieder eingestellt; vielmehr führten die
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Verfü- gung erwähnte Korruption gereiche den Beschwerdeführenden auch gar nicht zum
Vorteil, sondern vielmehr zum Nachteil, indem sie als Betroffene nämlich dadurch noch
viel gravierendere Nachteile zu befürchten hätten. Schliesslich werden – ohne nähere
Ausführungen – zahlreiche neue Doku- mente in Kopie eingereicht (vgl. Sachverhalt Bst.
G. und J.).

E. 5.1
Soweit in der Beschwerdeschrift formelle Rügen erhoben werden, sind diese vorab zu
prüfen, da sie allenfalls geeignet wären, eine Kassation der vorinstanzlichen Verfügung zu
bewirken.

E. 5.2
Aus den Akten ergeben sich keinerlei Hinweise, dass das SEM den rechtserheblichen
Sachverhalt unrichtig oder unvollständig festgestellt be- ziehungsweise seine
Untersuchungspflicht verletzt haben könnte, zumal es in seiner angefochtenen Verfügung
(vgl. S. 7) insbesondere auch ein- gehend darlegt, wieso es darauf verzichtet hat, auf eine
Prüfung der ein- gereichten Beweismittel auf objektive Fälschungsmerkmale zu verzichten.
Was die Rüge, bei der Bemerkung zur einfachen käuflichen Erwerbbarkeit von
Dokumenten in der Türkei handle es sich um eine willkürliche Behaup- tung ohne jegliche
objektive Beweisgrundlage, betrifft, so ist festzustellen, dass der blosse Umstand, dass die



Beschwerdeführenden beziehungs- weise deren Rechtsvertreter die vom SEM gezogenen
Schlüsse nicht tei- len, noch keine ungenügende oder unrichtige Abklärung oder
Feststellung des Sachverhalts zu begründen vermag. Vielmehr handelt es sich um eine
materielle Frage.

E. 5.3
Die formellen Rügen erweisen sich demnach als unbegründet, weshalb keine Veranlassung
besteht, die Verfügung aus formellen Gründen aufzu- heben. Der Subeventualantrag auf
Rückweisung der Sache an die Vorin- stanz zur Neubeurteilung ist abzuweisen.

E. 6.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder be- gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung
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einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 6.2
Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asyl- suchende Person erst durch
die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunfts- staat oder wegen ihres Verhaltens nach der
Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob
die heimat- lichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und
diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit
subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge
vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).

E. 6.3
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen (Art. 7 Abs. 1 AsylG). Das Bundesver- waltungsgericht hat die
Anforderungen an das Glaubhaftmachen der Vor- bringen in verschiedenen Entscheiden
dargelegt und folgt dabei ständiger Praxis. Darauf kann hier verwiesen werden (vgl. BVGE
2015/3 E. 6.5.1 mit Verweisen).

E. 7.1
Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach Durchsicht der Akten zum Schluss, dass das
SEM das Mehrfachgesuch der Beschwerdeführenden zu Recht abgelehnt hat. Zur
Vermeidung von Wiederholungen kann vorab auf die einlässlichen und zutreffenden
Erwägungen der Vorinstanz verwie- sen werden (vgl. Zusammenfassung der
entsprechenden Erwägungen in E. 4.1 des vorliegenden Urteils).

E. 7.2
Die Ausführungen in der Beschwerdeschrift und auch die neu einge- reichten, vorstehend
(vgl. Sachverhalt Bst. G. und J.) einzeln aufgelisteten Beweismittel sind nicht geeignet, zu
einer anderen Beurteilung zu führen. Wie das SEM bereits in seiner angefochtenen
Verfügung (vgl. S. 7) zutref- fend bemerkt, ist die türkische Justiz von einem
beträchtlichen, mittlerweile auch öffentlich bekannten Korruptions-Problem geprägt;



sowohl von pro- fessionellen Fälschern als auch von korrupten Justizbeamten produzierte
und auf UYAP hochgeladene Dokumente können ohne Weiteres käuflich erworben. Den
auf Beschwerdeebene in Kopie zu den Akten gegebenen Dokumenten kann schon aufgrund
dieser Erkenntnisse ebenfalls nur ein sehr eingeschränkter Beweiswert zukommen. Sodann
vermöchten auch diese Dokumente – auch wenn nunmehr teilweise (etwa die
Anklageschrift der (…) vom 25. März 2024) materielle Inhalte enthaltend – höchstens zu
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Ermitt- lungs-/Untersuchungsverfahren eingeleitet, nicht aber, dass auch ein Ge-
richtsverfahren eröffnet worden ist (vgl. zur Rechtsprechung bei hängigen Strafverfahren
Referenzurteil des BVGer E-4104/2024 vom 8. November 2024). Was die am 22. Mai 2024
nachgereichte Verfügung des (…) vom 6. Mai 2024 betrifft, so ist festzuhalten, dass es sich
um eine blosse Ein- gangsbestätigung des besagten Gerichtes handelt, aus welcher indes
noch nicht auf eine Anhandnahme beziehungsweise Eröffnung eines Ge- richtsverfahrens
und erst recht nicht auf eine spätere Verurteilung ge- schlossen werden kann. Auch gemäss
den Erkenntnissen des Bundesver- waltungsgerichts – und entgegen der anderslautenden
Behauptung in der Beschwerdeschrift (S. 18), es würden nur sehr wenige strafrechtliche Er-
mittlungen wegen des Vorwurfs der "Propaganda für eine Terrororganisa- tion" aufgrund
von Beiträgen in den sozialen Medien wieder eingestellt – werden die überwiegende Zahl
der (auch in dieser Materie) in der Türkei eingeleiteten
Untersuchungs-/Ermittlungsverfahren wieder eingestellt. Schliesslich vermag auch die
nicht weiter substanziierte Behauptung, die in der Türkei verbreitete Korruption gereiche
den Beschwerdeführenden nicht zum Vorteil, sondern zum Nachteil, nicht geeignet, den
geltend ge- machten Sachverhalt in einem anderen Licht erschienen zu lassen.

E. 7.3
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden nichts vorgebracht haben,
was geeignet wäre, ihre Flüchtlingseigenschaft zu be- gründen. Das SEM hat ihr
Mehrfachgesuch folglich zu Recht abgewiesen.

E. 8
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). Die
Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4;
2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 9.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim
Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei
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beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu
machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 9.2



In den vorangegangenen Asylbeschwerdeverfahren, insbesondere im Urteil D-1554/2022
vom 29. Juli 2022 (vgl. dort E. 9.2), wurde rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der
Wegweisung der Beschwerdeführen- den in die Türkei sowohl im Sinne der asyl- als auch
der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist. Die Vorbringen im vorliegenden
Ver- fahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von ei- ner
asylrelevanten Gefährdung der Beschwerdeführenden auszugehen ist, weshalb das
flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst –
insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei –
keine anderweitigen völkerrecht- lichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Daran
vermögen auch die im Mehrfachgesuch und in der Beschwerdeschrift (vgl. S. 15 f.)
erwähnten, allgemein einsehbaren Berichte nichts zu ändern. Der Vollzug der Wegwei-
sung ist somit als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG zu erachten.

E. 9.3
Sodann hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil D-1554/2022 vom 29. Juli 2022
den Wegweisungsvollzug der Beschwer- deführenden auch als zumutbar bezeichnet (vgl.
dort E. 9.3), wobei es sich nicht nur mit der allgemeinen Lage in der Türkei, sondern auch
mit der ge- sundheitlichen Situation der Beschwerdeführenden sowie mit der Frage des
Kindeswohls einlässlich auseinandergesetzt hatte. Wie das SEM in seiner angefochtenen
Verfügung erachtet auch das Bun- desverwaltungsgericht den Wegweisungsvollzug als
zumutbar. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführenden weder in ihrem
Mehr- fachgesuch vom 21. April 2023 noch in der Beschwerde vom 7. Februar 2024
konkrete Gründe für eine Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund der
allgemeinen Lage in ihrer Heimat oder aufgrund medizini- scher Probleme geltend gemacht
haben. In der Beschwerde (vgl. S. 21 f.) wird lediglich – und ausschliesslich im
Zusammenhang mit der (vorliegend mangels Zuständigkeit) nicht zu behandelnden Frage
des Erhalts einer ausländerrechtlichen Härtefallbewilligung – darauf hingewiesen, dass die
Beschwerdeführenden "hervorragend" sozial integriert und die beiden Kin- der in der
Schule motiviert und erfolgreich seien. Soweit damit implizit die Unvereinbarkeit eines
Wegweisungsvollzugs mit dem Kindeswohl geltend gemacht wird, ist festzuhalten, dass
sich das Bundesverwaltungsgericht wie erwähnt schon in seinem Urteil D-1554/2022 vom
29. Juli 2022 mit
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Unvereinbarkeit verneint hatte. Seit diesem Urteil sind jedoch mehr als zwei Jahre vergan-
gen; die beiden Kinder sind mittlerweile (…) beziehungsweise knapp (…) Jahre alt und
offenbar gut in der Schule integriert. Der Sohn C._______ hat indes die ersten (…) Jahre
seines Lebens in der Türkei verbracht und kehrt somit nicht in eine ihm gänzlich
unbekannte Kultur zurück. Ausser- dem dürfte er – wie seine jüngere Schwester
D._______, die im Alter von (…) Jahren in die Schweiz kam – weiterhin über Kenntnisse
der türkischen Sprache verfügen, zumal die Mutter Türkisch als ihre Muttersprache be-
zeichnete und anzunehmen ist, zu Hause werde weiterhin Türkisch gespro- chen. Aufgrund
ihrer Sozialisierung in einer türkischen respektive kurdi- schen Familie ist davon
auszugehen, dass beide Kinder trotz des mehrjäh- rigen Aufenthalts in der Schweiz mit der
heimatlichen Kultur nach wie vor vertraut sind. Es kann deshalb angenommen werden, dass
es ihnen mit der Unterstützung ihrer Eltern möglich sein wird, sich nach einer Einge-
wöhnungszeit in der Türkei zurechtzufinden. Es ist nicht von der Hand wei- sen, dass für
die Kinder eine Rückkehr nicht einfach sein dürfte. Den Akten lässt sich aber nicht



entnehmen, dass die in der Schweiz angelegten Bin- dungen als derart intensiv und prägend
angesehen werden müssten, dass eine Rückkehr zu einer tiefgreifenden Entwurzelung
führen würde, welcher unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs
ausschlag- gebende Bedeutung zukommt. Insgesamt ist deshalb – trotz der nicht zu
verkennenden Schwierigkeiten, die mit einer Reintegration in der Heimat verbunden sein
werden – nicht davon auszugehen, dass durch den Vollzug der Wegweisung das
Kindeswohl von C._______ und D._______ gefähr- det wäre.

E. 9.3.1
Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch weiterhin als zumutbar
im Sinne Art. 83 Abs. 4 AIG.

E. 9.4
Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, sich bei der zustän- digen Vertretung des
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art.
8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der
Wegweisung auch als mög- lich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).

E. 9.5
Zusammenfassend ergibt sich, dass das SEM den Vollzug der Weg- weisung zu Recht als
zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet hat. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme
fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1–4 AIG).
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E. 10
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig so- wie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG und Art. 49 VwVG) und – soweit diesbezüglich überprüfbar – angemessen
ist. Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 11
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten den Beschwerde- führenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeführenden beantragten indessen mit
der Beschwerde unter anderem die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (Art. 65
Abs. 1 VwVG). Dieses bisher nicht behandelte Gesuch ist gutzuheissen, da die Begehren im
Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung nicht als von vornherein aussichtslos zu be- zeichnen
sind und nach wie vor von der prozessualen Bedürftigkeit der Be- schwerdeführenden
auszugehen ist. Von einer Kostenerhebung ist des- halb abzusehen. (Dispositiv nächste
Seite)
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